
                                                                                            

Lebenshilfe Landesverband Saarland e.V. 

Fit für Inklusion - Das Kinder und Jugendstärkungsgesetz 

 

 Inhalte:  
Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz verankert die Inklusion als 
Leitgedanke im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Ziel des 
Gesetzes ist die Entwicklung eines wirksamen Hilfesystems, 
welches gekennzeichnet ist von einer personenorientierten 
Gesamtzuständigkeit für alle Leistungen, die „wie aus einer Hand“ 
jungen Menschen mit und ohne Behinderung zur Verfügung 
gestellt werden.  

Es beinhaltet zudem Regelungen zum Schutz von Kindern und 

Jugendlichen, zur Stärkung von Familien, zur Sicherung oder 

Wiederherstellung von gesellschaftlicher Teilhabe und 

Chancengleichheit sowie zur Qualitätssicherung der Leistungen. 

Die Änderungen im Gesetz für die Kinder- und Jugendhilfe SGB VIII 

sollen bis zum Jahr 2028 umgesetzt sein. 

Inhalte der Fortbildung: 

 Der Jugendhilfeträger als Reha-Träger 
 Behinderungsbegriff  
 Rolle des Verfahrenslotsen, Beratung, Teilhabeplaners 
 Teilhabe-, Gesamt- und Hilfeplanung 
 Eingliederungshilfeleistungen für Kinder- und Jugendliche 

mit seelischer Behinderung aus einer Hand 
 Kinderschutz (Gewaltschutz, Qualitätsentwicklung) 
 Schulsozialarbeit, … 
 Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in 

Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe 
aufwachsen 

 Partizipation - mehr Beteiligung von jungen Menschen, 
Eltern und Familien 

 Prävention vor Ort 
 

Methoden: Präsentation, Diskussion von Praxisbeispielen  
 
Dozentin: Dr. Ursula Pitzner, Dipl.-Soziologin, Dozentin, 
Organisations- und Personalentwicklung 
 

 

 

Termin: 
08. + 09.10.2024 
 
Uhrzeit: 
9.00 - 16.00 Uhr 
(inkl. Mittagspause) 
 
Zielgruppe: 
Mitarbeiter in der Kinder- 
und Jugendhilfe 
 
Ort: 
Bliespromenade 5 
66538 Neunkirchen 
 
Kosten: 
380 Euro 
 
Mindestteilnehmerzahl: 
12 Personen 
 
Anmeldefrist:  

17.09.2024 


